
Erläuterungen zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 
 
 
Zu den Tagesordnungspunkten 1 und 2 sollen keine Beschlüsse gefasst werden. 
Bitte vergleichen Sie hierzu die Erläuterungen zu den betreffenden 
Tagesordnungspunkten in der Einberufung, die wir hier noch einmal im Wortlaut 
wiedergeben:  
 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Infineon Technologies 
AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 30. September 2009, 
des zusammengefassten Lageberichts für die Infineon Technologies AG und 
den Infineon-Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts 
des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2008/2009 
 
Die genannten Unterlagen sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Sie 
werden in der Hauptversammlung vom Vorstand und – was den Bericht des 
Aufsichtsrats angeht – vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats erläutert. Ein Beschluss 
wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. 
 
 
2. Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder 
 
Unmittelbar nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Angemessenheit der 
Vorstandsvergütung (VorstAG) und der vergütungsbezogenen Teile des 
neugefassten Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK) hat der Aufsichtsrat 
einen unabhängigen externen Vergütungsexperten mit der Überprüfung des 
bestehenden und der Erarbeitung von Vorschlägen für ein neues Vergütungssystem 
für die Vorstandsmitglieder beauftragt. Diese Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen, 
so dass über das neue Vergütungssystem noch kein Beschluss gefasst werden kann. 
Eine Beschlussfassung über das bestehende Vergütungssystem halten Vorstand 
und Aufsichtsrat angesichts der laufenden Überarbeitung nicht für sinnvoll. Den 
Aktionären soll dennoch Gelegenheit gegeben werden, sich zum 
Vorstandsvergütungssystem zu äußern. 
 
Eine Beschlussfassung über das Vergütungssystem der Vorstandsmitglieder ist im 
Aktiengesetz nicht vorgeschrieben. Andererseits steht es der Verwaltung frei, eine 
Aussprache hierzu in der Hauptversammlung herbeizuführen. Aus den genannten 
Gründen wird zu dem Tagesordnungspunkt kein Beschluss gefasst. 

 
 


